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RS OGH 1976/12/2 7Ob811/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1976

Norm

ForstG 1975 §33

ForstG 1852 §55

ForstrechtsbereinigungsG §54 Abs1

Rechtssatz

Wenn der Eigentümer des Waldes diesen nicht abgesperrt oder sein Betreten nicht deutlich als für Fremde verboten

bezeichnet hatte, war auch nach der Rechtslage vor dem ForstG 1975 das Betreten von unmarkierten Waldwegen

grundsätzlich erlaubt.
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